
 
 
Perioperatives Nüchternheitsgebot bei elektiven  
Eingriffen*)  
 
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin (DGAI)  
und des Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten (BDA)1)  
 
Bis 6 Stunden vor der Narkoseeinleitung kann  
Nahrung, etwa in Form einer kleinen Mahlzeit,  
z.B. eine Scheibe Weißbrot mit Marmelade, ein  
Glas Milch, aufgenommen werden.  
 
Klare Flüssigkeiten, die kein Fett, keine Partikel  
und keinen Alkohol enthalten (z.B. Wasser,  
fruchtfleischlose Säfte, kohlensäurehaltige Getränke  
wie Mineralwasser, Limonade oder Tee oder Kaffee,  
jeweils ohne Milch) können in kleinen Mengen (ein  
bis zwei Gläser/Tassen) bis zu 2 Stunden vor  
Narkoseeinleitung getrunken werden.  
 
Oral applizierbare (Dauer-) Medikamente und/oder  
Prämedikationspharmaka können am Operationstag  
mit einem Schluck Wasser bis kurz vor dem Eingriff  
eingenommen werden.  
 
Neugeborene und Säuglinge können bis 4 Stunden  
vor Beginn der Narkoseeinleitung gestillt werden oder  
Flaschennahrung erhalten. 
 
Die postoperative Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeit 
ist abhängig von Narkose und Eingriff.  
 
 
 
 
*) ergänzt die Empfehlung zum Präoperativen Nüchternheitsgebot bei  
elektiven Eingriffen aus 2004 
1) Beschluss des Engeren Präsidiums der DGAI vom  
03.11.2008 und Beschluss von Präsidium  
des BDA vom 17.10.2008. 


